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§ 1 Name, Sitz und Rechtsform § 3 Aufgaben der Gesellschaft

1 | Die Gesellschaft bezweckt durch ihre Tä-
tigkeit, das deutsche Badewesen durch Wort,
Schrift und Bild zu fördern und dadurch zur
Verbesserung der gesellschaftlichen Grundla-
gen fur̈ die Bereiche Gesundheit, Sport und Er-
holung beizutragen.

2 | Zu diesem Zweck dienen im Einzelnen fol-
gende Maßnahmen:

1 · Herausgabe von Fachzeitschriften, 
2 · Erhebung, Archivierung und Dokumenta-

tion von Daten des Badewesens,
3 · Erarbeitung und Herausgabe von Richt -

linien/Empfehlungen (Regelwerk), Fach-
büchern und Arbeitsunterlagen,

4 · Einrichtung einer Bäderberatungsstelle
zur Erteilung und Erstellung von Auskünf-
ten, Beratungen und gutachtlichen Stel-
lungnahmen,

5 · Förderung von Forschung und Wissen -
schaft,

6 · Durchführung von Fachmessen, Tagungen
und sonstigen Fachveranstaltungen,

7 · Durchführung von Fort- und Weiterbil-
dungslehrgängen,

8 · Förderung und Organisation der Zusam-
menarbeit der Verbände auf dem Gebiet
des Badewesens,

9 · Unterhaltung einer Geschäftsstelle.

1 | Der Verein führt den Namen: Deutsche
Gesellschaft für das Badewesen e. V., nach-
stehend auch „die Gesellschaft” ge nannt.

In der Satzung wird die männliche Form der
Anrede auch stellvertretend für die jeweilige
weibliche Form verwendet.

2 | Er hat seinen Sitz in Essen.

3 | Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht
Essen unter der Nr. 2142 eingetragen.

§ 2 Ziel der Gesellschaft
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1 | Die Gesellschaft verfolgt ihre Ziele aus-
schließlich und unmittelbar entsprechend
den Bestimmungen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 5
des Körperschaftssteuergesetzes (KStG Stand:
Juni 2009) und zwar insbesondere durch För-
derung von Wissenschaft, Forschung, Bildung
und des öffentlichen Gesundheitswesens
sowie des Sports.

2 | Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für
die satzungsmäßigen Ziele verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnan-
teile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mit-
teln der Gesellschaft. Sie erhalten bei ihrem
Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhe-
bung der Gesellschaft nicht mehr als ihre ein-
gezahlten Kapitalanteile und den gemeinen
Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zuruc̈k.

3 | Es darf keine Person durch Ausgaben, die
den Zielen der Gesellschaft fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begun̈stigt werden.

4 | Bei Auflösung oder Aufhebung der Ge-
sellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen
Zieles fällt das Vermögen der Gesellschaft,
soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der
Mitglieder und den gemeinen Wert der von
den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen
übersteigt, an das für das Gesundheitswesen
zuständige Bundesministerium, das es für
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. 
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2 | Jedes Mitglied ist verpflichtet:
1 · im Rahmen der Satzung zu handeln,
2 · die Mitgliedsbeiträge wie festgelegt zu

zahlen,
3 · an der Förderung der Gesellschaft mitzu -

wirken.

1 | Organe der Gesellschaft sind:
1 · der Präsident,
2 · der Vorstand,
3 · der Erweiterte Vorstand,
4 · der Verbandsrat,
5 · die Mitgliederversammlung.

1 | Der Präsident repräsentiert die Gesell -
schaft und leitet die Sitzungen des Verbands -
rates. Er wird durch den Vorsitzenden der Ge-
sellschaft vertreten. Ist dieser verhindert,
wird er von einem der beiden stellvertreten-
den Vorsitzenden vertreten. Sind diese verhin-
dert, wird er vom Schatzmeister vertreten.
Sollte auch dieser verhindert sein, geht die
Vertretung an eines der drei weiteren Vor-
standsmitglieder.

2 | Der Präsident kann auch einzelne Perso-
nen, die nicht Mitglieder der Gesellschaft
sind, zur Mitgliederversammlung einladen.

1 | Als Mitglieder können aufgenommen wer-
den: 

A. Natürliche Personen
I aus dem öffentlichen Dienst mit Funktio-

nen im Badewesen/Badebetrieb,
II mit Funktionen aus den sonstigen Berei -

chen des Badewesens,
III  Mitglieder aus A I oder A II, die mindes-

tens fünf Jahre Mitglied waren und sich im
Ruhestand befinden, oder Personen, die
mindestens fünf Jahre Repräsentanten
eines Mitgliedes  waren und sich im Ruhe-
stand befinden, sowie Auszubildende im
Badewesen;

B. Juristische Personen
I Städte, Gemeinden, kommunale Unter -

neh mungen, Versorgungsunternehmen
und Bäderbetriebsgesellschaften,

II Badebetriebe, Hotel-, Gemeinschafts- und
Fir menbäder,

III Gewerbe- und Industrie-Unternehmun-
gen im Bereich des Badewesens;

C. Vereine, Institute und Organisationen 
Vereine, Verbände und Institute, die auf dem
Gebiet des Badewesens tätig sind.

D. Fördermitglieder
Als fördernde Mitglieder können natürliche
und juristische Personen aufgenommen wer-
den, wenn der Schwerpunkt im Zusammen-
hang mit der Gesellschaft auf der Kontakt -
pflege liegt. Diese Mitglieder haben kein
Stimmrecht.

2 | Über die Aufnahme entscheidet der Vor-
stand.

3 | Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Auf-
nahmetag und endet mit dem Austritt, mit
dem Ausschluss oder mit der Auflösung der
Ge sellschaft.

4 | Ein Austritt ist jederzeit möglich und
dem Vorstand per Einschreiben mitzuteilen.
Die Beitragspflicht für das laufende Geschäfts-
jahr bleibt bestehen.

5 | Ein Ausschluss ist durch Beschluss des
Vorstandes möglich; über einen Einspruch
ent scheidet die nächste Mitgliederversamm-
lung.

1 | Die Gesellschaft erhebt Mitgliedsbeiträge,
die durch die Mitgliederversammlung festge-
legt werden und die bis zum 31.1. eines jeden
Jahres zu zahlen sind.

2 | Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr.

1 | Jedes Mitglied hat das Recht, alle Einrich-
tungen der Gesellschaft zu nutzen und an
Ver anstaltungen teilzunehmen. Mit Ausnah-
me der Fördermitglieder (§ 4, 1 | D. der Sat-
zung) hat jedes Mitglied das Recht, nach Maß-
gabe dieser Satzung das Stimmrecht auszu-
üben.

§ 4 Mitgliedschaft

§ 5 Beiträge und Geschäftsjahr

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

§ 7 Organe

§ 8 Präsident
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1 | Der Vorstand führt die Geschäfte der Ge-
sellschaft und setzt sich zusammen aus:
1 · dem Vorsitzenden,
2 · bis zu zwei Stellvertretenden Vorsitzen-

den,
3 · dem Schatzmeister,
4 · drei weiteren Mitgliedern.

2 | Er ist an die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung gebunden.

3 | Im Sinne des § 26 BGB vertreten die Ge-
sellschaft gerichtlich und außergerichtlich: 
1 ·  der Vorsitzende,
2 · die Stellvertretenden Vorsitzenden, 
3 · der Schatzmeister 
und zwar jeweils zwei der genannten Personen
in Gemein schaft. Soweit nur ein im Sinne des
§ 26 BGB Vertretungsberechtigter wirksam
bestellt ist, ist diese Person einzeln zur Ver-
tretung der Gesellschaft berechtigt.

4 | Beschlüsse des Vorstandes erfolgen mit
einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw.
des Versammlungsleiters. Der Vorstand kann
im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn
alle Vorstandsmitglieder dem zustimmen.

5 | Die Geschäftsverteilung und innere Ord-
nung des Vorstandes ergeben sich aus einer
vom Vorstand zu beschließenden Geschäfts-
ordnung.

6 | Der Vorstand beschließt für die Ge schäfts -
stelle eine Geschäftsstellenordnung.

7 | Für besondere Aufgaben können vom 
Vorstand Kommissionen, Beiräte und andere 
Gremien eingerichtet werden, in die auch
fachkundige Nichtmitglieder berufen werden
können.

8 | Der Vorstand ist zuständig für sämtliche
Fragen und Aufgaben der Gesellschaft, es sei
denn, die Satzung oder das Gesetz bestimmen
eine anderweitige Zuständigkeit.

1 | Der Erweiterte Vorstand setzt sich zusam-
men aus:
1 · den Mitgliedern des Vorstandes,
2 · bis zu zwei jeweils von dem Deutscher

Sauna-Bund e. V., Bielefeld, und dem
VDB-Physiotherapieverband e. V., Bonn,
benannten Mitgliedern, solange diese Ver-
bände selbst Mitglieder sind.

2 | Beschlüsse des Erweiterten Vorstandes
erfolgen mit einfacher Mehrheit, bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden bzw. des Versammlungsleiters.
Der Erweiterte Vorstand kann im schrift -
lichen Verfahren beschließen, wenn alle Mit-
glieder des Erweiterten Vorstandes dem zu-
stimmen.

3 | Die Geschäftsverteilung und innere Ord-
nung des Erweiterten Vorstandes ergeben
sich aus einer vom Erweiterten Vorstand zu
beschließenden Geschäftsordnung.

4 | Der Erweiterte Vorstand ist zuständig für
die Messe interbad und kann jeweils nach
Maßgabe der Bestimmungen des § 12 der
Satzung das Verfahren zur Erarbeitung von 
Regelwerken einleiten und dieselben verab-
schieden. 

5 | Der Erweiterte Vorstand bestellt für ein-
zelne Sachgebiete Regelwerksausschüsse. Nä-
heres regeln die vom Erweiterten Vorstand
zu beschließenden „Grundsätze für das Regel-
werk“ und die ebenfalls vom Erweiterten Vor-
stand zu beschließende Geschäftsordnung
für die Regelwerksausschüsse und deren Un-
tergruppierungen. Die Regelwerksausschüsse
werden dazu vorab angehört. 

1 | Der Verbandsrat setzt sich zusammen aus:
1 · dem Präsidenten,
2 · dem Vorsitzenden,
3 · jeweils einem von dem Deutscher Sauna-

Bund e. V., Bielefeld, und dem VDB-Phy-
siotherapieverband e. V., Bonn, benann-
ten Mitglied, solange diese Verbände
selbst Mitglieder sind,

4 · bis zu drei von der Mitgliederversamm-
lung zu wählenden Mitgliedern aus einem
Kreis von Kandidaten, die von den Mit-
gliedsverbänden vorgeschlagen werden;
das Vorschlagsrecht steht allen Verbänden
zu, solange diese Verbände selbst Mit-
glieder sind,

5 · bis zu vier weiteren von der Mitgliederver-
sammlung zu wählenden Mit gliedern.

2 | Der Verbandsrat entscheidet mit ein fa -
cher Mehrheit, bei Stimmengleichheit ent -
schei det die Stimme des Präsidenten bzw. des
Versammlungsleiters. Der Verbandsrat kann
im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn
alle Verbandsratsmitglieder dem zustimmen.

§ 9 Vorstand

§ 10 Erweiterter Vorstand

§ 11 Verbandsrat
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3 | Die Geschäftsverteilung und innere Ord-
nung des Verbandsrates ergeben sich aus
einer vom Verbandsrat zu beschließenden Ge-
schäftsordnung.

4 | Der Verbandsrat kann jeweils nach Maß-
gabe der Bestimmungen des § 12 der Sat-
zung an der Einleitung zur Erarbeitung von
Regelwerken und an deren Verabschiedung
mit wirken. Die Erarbeitung von Regelwerken
erfolgt nach den in der Satzung bestimmten
Grund lagen und den vom Erweiterten Vor-
stand festzulegenden Grundsätzen für die Re -
gel werkserstellung. Daneben ist der Verbands -
rat zuständig für (verbands-)übergreifende
Öffentlichkeitsarbeit und für die Koordinati-
on der Verbände.

1 | Die Einleitung des Verfahrens zur Erar-
beitung von Regelwerken und deren Verab-
schiedung erfolgt auf Beschluss des Erwei-
terten Vorstandes. Der Erweiterte Vorstand
legt die Einleitungsbeschlüsse und die Verab-
schiedungsbeschlüsse dem Verbandsrat zur
Zustimmung vor. Der Verbandsrat hat das
Recht, die genannten Beschlüsse zum Regel-
werk in den Erweiterten Vorstand zurück zu
verweisen. Seine Entscheidung zur Rückver-
weisung hat er schriftlich zu begründen. Da-
raufhin muss der Erweiterte Vorstand seine
Beschlüsse bezüglich des Regelwerkes erneut
prüfen, bevor er die letzte Entscheidung trifft.
Die Erarbeitung von Regelwerken erfolgt nach
den Grundsätzen für die Regelwerkserstel-
lung. Diese Grundsätze müssen den allge-
mein anerkannten Regeln für die Erstellung
von Regelwerken entsprechen und werden
vom Erweiterten Vorstand aufgestellt. 

1 | Die Mitgliederversammlung ist das obers-
te Organ der Deutsche Gesellschaft für das
Badewesen e. V. Sie bestimmt die Richtlini-
en der Gesellschaft. Sie nimmt die Berichte
des Vorstandes und der Kassenprüfer entge-
gen, erteilt Entlastung, beschließt den Haus-
haltsplan, setzt die Mitgliedsbeiträge fest,
tätigt die Wahlen und beschließt über die An-
träge. Sie beschließt die Ehrenordnung. 

2 | Es gibt ordentliche und außerordentliche
Mitgliederversammlungen. 

3 | Die ordentliche Mitgliederversammlung
findet alle zwei Jahre statt. Sie ist spätestens
vier Wochen vorher schriftlich unter Angabe
von Ort, Tag und Stunde und unter Bekannt-
machung der Tagesordnung vom Vorstand im
Sinne des § 26 BGB in vertretungsberechtig-
ter Anzahl (vgl. § 9, 3 der Satzung) einzube-
rufen. Für die Einberufungsfrist ist der Tag
der Absendung der Einladung maßgeblich,
wobei das Datum des Eingangsnachweises des
Versandunternehmers (z.B. Poststempel) ge-
nügt. 

4 | Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung muss einberufen werden, wenn das
Interesse der Gesellschaft es erfordert, wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstan-
des oder mehr als ein Drittel der Mitglieder
dies schriftlich beantragen. Für die Einberu-
fung und den Ablauf dieser Versammlung gel-
ten die gleichen Bedingungen wie für eine
ordentliche Mitgliederversammlung. 

5 | Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Ver-
tretung bei der Ausübung von Stimmrechten
durch Dritte ist zulässig. Jeder Erschienene
darf jedoch das Stimmrecht insgesamt nur
für ein Mitglied ausüben. 

6 | Jede ordnungsgemäß einberufene Ver-
sammlung (Ausnahme § 16 der Satzung) ist
unabhängig von der Zahl der anwesenden
stimmberechtigten Vertreter beschlussfähig.
Die ordnungsgemäße Einberufung ist zu Be-
ginn jeder Versammlung von den anwesenden
Stimmberechtigten zu bestätigen. 

7 | Anträge der Mitglieder müssen sechs Wo-
chen vor der Mitgliederversammlung dem Vor-
stand vorliegen. 

8 | Für Beschlüsse gilt die einfache Stimmen-
mehrheit, soweit die Satzung in Einzelfällen
nichts anderes bestimmt. Stimmengleichheit
bedeutet Ablehnung, soweit die Satzung in
Einzelfällen nichts anderes bestimmt. Auf Ver-
langen der Mehrheit der Mitgliederversamm-
lung ist ein geheimes Abstimmungsverfah-
ren durchzuführen. 

9 | Der Präsident oder einer seiner Vertreter
(siehe § 8, 1) leitet die Mitgliederversamm-
lung, über die eine Niederschrift anzufertigen
ist. Beschlüsse sind wörtlich zu protokollieren.
Die Niederschrift wird vom Versammlungslei-
ter und vom Protokollführer, den der Ver-
sammlungsleiter bestimmt, unterzeichnet. 

§ 13 Mitgliederversammlung
und Beschlussfassung

§ 12 Grundlagen zum Regelwerk; 
Verfahrenseinleitung und Verabschiedung
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1a | Der Präsident, die Mitglieder des Vor-
standes und des Verbandsrates mit Ausnahme
des jeweils von dem Deutscher Sauna-Bund
e.V., Bielefeld bzw. dem VDB-Physiotherapie -
verband e.V., Bonn benannten Mitgliedes  
(§ 11, 1|3 · der Satzung) werden für die Dauer
von vier Jahren von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. Die Mitgliederversammlung
kann eine hiervon abweichende Amtszeit be-
stimmen. Über die vier Jahre bzw. eine hier-
von abweichend bestimmte Amtszeit hinaus
bleiben die Gewählten jedoch bis zur jeweili-
gen Neuwahl im Amt.

1b| Die Wahl des Vorstandes erfolgt im zwei-
jährigen Turnus in folgenden zwei Staffeln:
1 · Vorsitzender, der bzw. ein stellvertreten-

der Vorsitzende(r) und ein weiteres Vor-
standsmitglied

2 · Zweiter stellvertretender Vorsitzender
(falls vorhanden), Schatzmeister, restli-
che weitere Vorstandsmitglieder.

2 | Die nach § 14, 1 der Satzung von der Mit-
gliederversammlung zu wählenden Amtsin-
haber sind – mit Ausnahme der von den Ver-
bänden vorgeschlagenen Kandidaten (§ 11,
1|4 · der Satzung) – in getrennten Wahlgän-
gen zu wählen. Gewählt ist derjenige, der
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim men
erhalten, so findet eine Stichwahl zwischen
den beiden Kandidaten statt, die die meisten
Stimmen auf sich vereinigt hatten. Als ge-
wählt gilt dann derjenige, der in diesem Wahl-
gang die meisten Stimmen erhält. Bei gleicher
Stimmenanzahl entscheidet das vom Ver-
sammlungsleiter zu ziehende Los. 

Für die Wahl der von den Verbänden vorge -
schlagenen Kandidaten für den Verbandsrat 

(§ 11, 1|4 · der Satzung) gibt es nur einen
Wahlgang. Als gewählt gelten diejenigen, die
die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmen-
gleichheit ist eine Stichwahl durchzuführen.
Führt auch diese zu keinem Ergebnis, ent -
schei det das vom Versammlungsleiter zu zie-
hende Los.

3 | Bei vorzeitigem Ausscheiden eines von
der Mitgliederversammlung zu wählenden Mit-
gliedes des Vorstandes oder des Verbandsra-
tes kann der Vorstand bzw. der Verbandsrat
einem anderen Mitglied des Vorstandes bzw.
des Verbandsrates dessen Aufgaben bis zur
nächsten Mitgliederversammlung übertragen.

4 | Für die gemäß § 10, 1|2 · und § 11, 1|3 ·
der Satzung vom Deutschen Sauna-Bund e. V.,
Bielefeld, oder vom VDB-Physiotherapie ver -
band e. V., Bonn, benannten Mitglieder gilt
eine dreijährige Amtszeit, soweit die benen-
nungsberechtigten Vereine nichts anderes be-
stimmen. Über die drei Jahre bzw. eine hier-
von abweichend bestimmte Amtszeit  hinaus
bleiben die Benannten jedoch bis zur jewei-
ligen Neubenennung im Amt. Bei vor zeitigem
Ausscheiden eines dieser Mitglieder kann der
Deutsche Sauna-Bund e. V., Bielefeld, bzw.
der VDB-Physiotherapieverband e. V., Bonn,
ein neues Mitglied bestellen. Die Amts zeit
des Benannten endet spätestens dann, wenn
der ihn nach §10, 1|2 · oder § 11,1|3 · der Sat-
zung benennende Verein selbst kein Mitglied
mehr ist. VDB-Physiotherapieverband e. V.,
Bonn, und der Deutsche Sauna-Bund e. V.,
Bielefeld, haben ein jederzeitiges Abberu-
fungsrecht.

5 | Bei jeder turnusmäßigen Vorstandswahl
sind von der Mitgliederversammlung zwei
 Kassenprüfer und ein Stellvertreter zu wählen,
die nicht dem Vorstand angehören dürfen.

1 | Satzungsänderungen können nur auf einer
Mitgliederversammlung mit mindestens Drei-
viertelmehrheit der anwesenden Stimmbe-
rechtigten beschlossen werden. Anträge hier-
zu müssen als eigener Punkt auf der Tagesord-
nung stehen.

1 | Die Auflösung der Gesellschaft (siehe
auch § 2, 4) kann nur von einer eigens zu
diesem Zweck einberufenen außerordentli-
chen Mitgliederversammlung mit einer Drei-
viertelmehrheit aller Mitglieder beschlossen
werden. Ist die erste Versammlung nicht be-
schlussfähig, ist innerhalb von vier Wochen
eine zweite Versammlung einzuberufen, die
mit mindestens Dreiviertelmehrheit der anwe-
senden Stimmberechtigten die Auflösung be-
schließen kann. 

Werden Teile der in dieser Satzung enthalte-
nen Bestimmungen durch geltendes Recht
unwirksam, so bleibt der übrige Teil der Sat-
zung wirksam.

§ 14 Wahlen und Amtsdauer § 15 Satzungsänderungen

§ 17 Gültigkeit

§ 16 Auflösung



St
an

d 
10

/2
01

2 

Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Haumannplatz 4, 45130 Essen
Postfach 34 02 01, D-45074 Essen, Germany

Telefon +49 (0)201 / 879 69-0
Telefax +49 (0)201 / 879 69-20

info@baederportal.com
www.baederportal.com


	DGfdB_Satzung_2012_04 Druckdatei

